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31. Änderung des II. Abschnitts 
 
Der Senat der Medizinischen Universität Wien hat in seiner Sitzung vom 10.6.2005 folgende 
Änderung des II. Abschnitts der Satzung beschlossen: 
 
§ 17 Abs. 5 lautet: 
 

(5) Gesamtprüfungen im ersten Studienabschnitt, die aus bis zu sechs Teilen bestehen, müssen 
zur Gänze wiederholt werden, wenn mehr als ein Teil negativ beurteilt wurde; Gesamtprüfungen im 
ersten Studienabschnitt, die aus mehr als sechs Teilen bestehen, müssen zur Gänze wiederholt werden, 
wenn mehr als ein Drittel der Teile negativ beurteilt wurde. In allen anderen Fällen beschränkt sich die 
Wiederholung auf die negativ beurteilten Teile. 
Bei Gesamtprüfungen in den übrigen Studienabschnitten beschränkt sich die Wiederholung auf den 
oder die negativen Teil(e), wenn weniger als die Hälfte der Teile negativ beurteilt wurde, ansonsten ist 
die Prüfung zur Gänze zu wiederholen. 
 

 
Der Vorsitzende des Senats 

Arnold Pollak 
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